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An die
BH St. Pölten

Fachgebiet Strafen

Am Bischofsteich 1

3100 St. Pölten

Laaben, am 24. Juli 2009
EINSPRUCH gegen PLS2-S-0912844 sowie PLS2-S-0912845

Sehr geehrte/r Herr/Frau Fasching,
hiermit erhebe gegen die obgenannten Strafverfügungen fristgerecht Einspruch.

Begründung:

Der Impfstoff BTVPUR AlSap der Firma Merial ist tiermedizinisch nicht zugelassen. Die Verordnung, welche die Anwendung dieses Impfstoffes trotzdem erlaubt, ist gesetzwidrig, weshalb mich auch keine Verpflichtung trifft, die Impfung unserer Tiere zuzulassen. Eine Strafbarkeit der Impfverweigerung ist daher nicht gegeben. Die Verordnung ist aus folgenden Gründen gesetzwidrig:

· Der Impfstoff ist nicht geeignet, eine Weiterverbreitung der Blauzungenkrankheit zu verhindern, da die Infektion nie von Tier zu Tier, sondern angeblich ausschließlich durch Insekten erfolgt. Es werden jedoch auch andere – nicht-infektiöse – Krankheitsursachen diskutiert.
· Blauzunge ist lediglich eine Tierkrankheit, die mit herkömmlichen Mitteln gut behandelt werden kann. Es handelt sich somit um keine Tierseuche, da sie auch nicht von Tier zu Tier übertragen wird. Impfpflicht und Zwangsmaßnahmen sind daher nicht gerechtfertigt.
· Die Impfpflicht ist auch gleichheitswidrig, da keine sachliche Rechtfertigung dafür besteht, Halter von Zootieren, exotischen Nutztieren, Besamungsstieren, Maststieren u. a. hievon auszunehmen.
· Nicht einmal die EU fordert eine Durchimpfung, lediglich ein Verbringungsverbot.

· Es war nicht vorgesehen, die Tiere vor der Impfung zu testen. Sind diese bereits natürlich infiziert, wirkt die Impfung verstärkend und kann lebensbedrohend sein.
· Auch im Normalfall verursacht der Impfstoff bei Tieren und Milchleistung große Schäden, die niemand ersetzt, schon gar nicht die Behörde, da Impfschäden erfahrungsgemäß nicht anerkannt werden. Sie würden nämlich ein Vielfaches der Kosten dieser mehr als sinnlosen Impfaktion ausmachen, wovor sich die Behörde nur allzu gerne drückt. Jeder Landwirt bzw. Tierhalter sollte daher selbst entscheiden können, ob er seinen Bestand oder einzelne Tiere impfen läßt oder nicht. Wir haben uns daher folgerichtig gegen eine Beteiligung an diesem größten, kostenlosen „Feldversuch“ der Pharmaindustrie entschieden.
· Bei der Pflichtimpfung zur Blauzungenkrankheit waren von Anfang an sehr viele offene Fragen, welche auch bis zum Ende des Impfzeitraumes nicht beantwortet bzw. geklärt werden konnten.
· Sofort nach Impfbeginn wurden die ersten Schäden nach der Impfung gemeldet. Diese waren meist so unmittelbar mit der Impfung im Zusammenhang, daß wir vor Abklärung dieser Zusammenhänge gar nicht impfen lassen konnten. Die gemeldeten Schäden zeigen meist gleiche Schadensbilder, welche im normalen Alltag nicht vorkommen. (siehe auch www.tier-mensch.at/diverses/schadensbericht.PDF).

· In Österreich hat es bis dato noch keinen einzigen klinischen Fall von Blauzungenkrankheit gegeben und daher ist eine Massen-Pflichtimpfung eine überzogene Reaktion auf eine ungefährliche Krankheit, von der man bis heute wie gesagt nicht wirklich weiß, was die wahren Ursachen und Gründe sind.

· Nach gängiger Meinung gilt ein Blue-Tongue (BT)-Virus als der Verursacher der so genannten Blauzungenkrankheit. Dieses Virus soll durch Stechmücken (Gnitzen) übertragen werden. Es ist hier anzumerken, daß es bis zum heutigen Tage nicht möglich ist, diesen Übertragungsmodus zweifelsfrei nachzuweisen. Sowohl die Anwesenheit als auch die beschriebene Verweildauer des Virus in der Gnitze beruhen auf reinen Vermutungen. Für einen exakten Nachweis wäre die Identifizierung des Virus, Isolierung und die elektronenmikroskopische Aufnahme erste Voraussetzung. Diese Bedingungen sind - so weit bekannt - bisher noch nicht erbracht worden.

· Wir sind, wenn Sie so wollen, als Gnadenhof reine „Hobby-Tierhalter“, das heißt, es wird keines unserer Tiere jemals verbracht und schon gar nicht geschlachtet. Diese Tatsache sollte der Behörde bekannt sein und schon aus diesem Grund war eine Zwangs-Impfung nicht nachvollziehbar.
· Schon beim Durchlesen des Beipackzettels des verwendeten Impfstoffes BTVPUR AlSap8 der Fa. Merial wird einem klar, daß es sich hier um einen medizinisch nicht zugelassenen Impfstoff handelt, der nicht getestet ist und für den offenbar niemand Verantwortung übernehmen will. So steht unter anderem darin zu lesen: „Zum Einfluß der Impfung auf die Fertilität bei männlichen Tieren (Spermatogenese) gibt es keine Untersuchungen. ... Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation ist nicht belegt“.

· Daher dauerte es auch nicht lange und es kamen genau zu diesen Punkten die ersten Schadensmeldungen. Besonders trächtige Tiere waren sehr oft betroffen und es gab Unmengen an Aborten, Fehl- und Todgeburten direkt nach der Impfung. Auch wurden einige Fälle bekannt, wo der geimpfte Stier nicht mehr decken konnte. Und ein Schafbauer aus Bayern teilte mit, daß er nach der Impfung einen kompletten Ausfall eines Ablammzyklus hatte und so heuer anstatt wie normal 50 nur 5 Lämmer bekam.
· Generell stellt sich bei der Blauzungenkrankheit die Frage, ob diese durch eine nicht getestete Impfung „bekämpft“ werden kann. Es gibt keinerlei Studien darüber, ob der Impfstoff denn überhaupt vor der Krankheit schützt. Müssen österreichische Tiere hier für eine groß angelegte Feldstudie der Pharmaindustrie herhalten?
· In der Öffentlichkeit wurde die Blauzungenkrankheit als schwere Seuche dargestellt, welche die Tiere angeblich zuhauf niederstrecken würde. Die Tatsachen sehen allerdings anders aus: Je nach Tiergesundheitszustand ist der Verlauf meist unproblematisch. Genaue Zahlen sind nur schwer zu bekommen und die Anzahl von erkrankten und verendeten Tieren schwankt je nach Publikation enorm. In Deutschland sind nach nun vorliegenden Zahlen 0,02 % des betroffenen Tierbestandes an Blauzunge verendet. Würde man dasselbe Szenario auf ein komplett an Blauzunge durchseuchtes Österreich übertragen, wären das 400 tote Rinder! Tote Tiere als Folge der Impfung sind mit Sicherheit ein Vielfaches mehr. Als Rechenbeispiele: 0,02 % entspricht einem totem Tier in 50 Jahren pro Hof (bei 100 Stk. Tierbestand). Das ist so gut wie gar nichts. Von gefährlicher Seuche, welche eine Pflichtimpfung bedingt, kann daher keine Rede sein und diese Maßnahme lediglich als völlig unverantwortliche Aktion des „Gesundheits“-Ministeriums bezeichnet werden – im Auftrag der Pharmaindustrie?

· Die Pflichtimpfung in Österreich wird immer auf EU-Recht abgeschoben. Aber selbst die EU schreibt keine Pflichtimpfung vor. 

· Rechtlich gesehen bestimmt § 12 Abs. 1 TSG, daß Tierimpfungen gegen anzeigepflichtige Tierseuchen oder andere Tierkrankheiten nur mit in Österreich zugelassenen Impfstoffen vorgenommen werden dürfen. Trotzdem wurde die amtlich angeordnete Schutzimpfung gegen Bluetongue mit dem in Österreich nicht zugelassenen Tierimpfstoff BTVPUR AlSap8 der Firma Merial durchgeführt. Die Anwendung dieses Tierimpfstoffes wurde durch die Tierimpfstoff-Verordnung 2008 BGBl. II Nr. 88/2008 idF Nr. 197/2008 ( befristet ) gestattet.

· Die Verordnungsermächtigung beruht auf § 12 Abs. 1 Z.2 TSG und setzt voraus, daß die Anwendung von in Österreich nicht zugelassenen Impfstoffen nur dann gestattet werden darf, wenn: 

· dies zur Abwehr oder Hintanhaltung der Weiterverbreitung der betreffenden Tierseuche oder -krankheit notwendig erscheint;

· dieser Erfolg mit einem im Inland zugelassenen und verfügbaren immunologischen Tierarzneimittel voraussichtlich nicht erzielt werden kann und

· die Impfung aus öffentlichen Interessen geboten erscheint.

· Aus all den geschilderten Argumenten geht klar hervor, daß diese Voraussetzungen dafür nicht vorliegen. 

· Die Pflichtimpfung zur Blauzungenkrankheit endete aus verschiedensten Gründen, v.a. aber aus Geldmangel des Ministeriums, mit 31. März 2009. Es stellte sich zudem heraus, daß diese Impfung nicht den gewünschten Erfolg brachte, daß mit der Impfung enorme Schäden einhergehen und vieles mehr. Nun wird für die Monate, in der die Impfung Pflicht war, gestraft, obwohl man diese Impfpflicht später wieder aufhob. Das ist unserer Ansicht nach nicht nachvollziehbar und daher ungesetzlich. 
· Wir übernehmen für unsere Tiere die volle Verantwortung und stellen auch keinerlei Schadensansprüche im Falle einer Krankheit. Die anderen (geimpften) Tiere sind ja nach gängiger Lehrmeinung sowieso durch die Impfung geschützt und haben daher auch nichts zu befürchten. Warum also werden wir bestraft ?
· Aus naturheilkundiger und ganzheitlicher Sicht kommt keine Erkrankung ohne Grund, so auch die Blauzungenkrankheit. Eine reine Symptombekämpfung bringt niemals eine Lösung. So weiß man inzwischen aus Deutschland, daß es viele Hintergründe zu den Erkrankungen gibt. Leistungsorientierte und unnatürliche Massentierhaltung (Durchschnitt max. 1-2 Kälber pro Kuh), Hormonbehandlungen, Anwendung von vielerlei Giften (Aufgußmittel), Gifte durch Gentechnikfütterung und vieles mehr schädigen den Gesundheitszustand der Tiere, welche dann logischerweise anfälliger gegen verschiedenste Infektionen werden.
· Zudem kann es nicht sein, daß in einem freien Land wie Österreich Menschen dazu gezwungen werden, eine fragwürdige Zwangs-Behandlung über sich oder deren Tiere ergehen zu lassen. Wenn jemand glaubt, Impfung sei für seine Tiere das Mittel der Wahl, dann soll er genauso die Freiheit haben wie derjenige, der diese Behandlung aus guten Gründen ablehnt. Warum also keine auf Freiwilligkeit basierende Impfaktion? 

Da wir ja bekannterweise ein Tierschutzverein sind, konnten wir auf Grund der oben genannten Argumente und vor der Klärung der noch offenen Fragen eine Impfung unserer Tiere nicht zulassen und sind uns daher auch keiner Schuld bewußt, im Gegenteil. Ich appelliere an Sie, das Strafverfahren im Hinblick auf diese Unklarheiten bis zur vollständigen Klärung der Sachlage auszusetzen bzw. einzustellen.

Hochachtungsvoll
Dipl. Tierarzt Dr. Franz-Joseph Plank, 
Obmann ANIMAL SPIRIT
Raiffeisenbank Brand-Laaben, BLZ 32.414, Kto. 21.410



